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rechtliche Grundlagen  
und Arbeitgeberpflichten
Als zukünftige Arbeitgeberin oder Arbeitgeber haben Sie die Fürsorgepflicht für Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind verantwortlich für die Sicherheit und das Wohlergehen 
Ihrer Angestellten – eine ernst zu nehmende aber gewinnbringende Aufgabe.

Arbeitsschutz ist Chefsache!
Welche Aspekte sollten Sie beim Arbeitsschutz im Friseursalon berücksichtigen?

FRISEURHANDWERK
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Gefährdungsbeurteilung

Welche Unfallgefahren und Belastungen können im Friseursalon auftreten?

tipp: 
Informieren Sie sich auch in der BGW-Broschüre „Gefährdungsbeurteilung im Friseurhandwerk“.  
Sie kann unter www.bgw-online.de, Bestellnummer: TP-9GB, herunter geladen werden.

Antwort

Tipp

FRISEURHANDWERK
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Wer kann sie beim Arbeits- und  
Gesundheitsschutz unterstützen?
Tragen Sie in die Puzzleteile ein, wer Sie womit unterstützen kann!

AntwortAntwort

Antwort Antwort

FRISEURHANDWERK
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ihre betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung
Als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber können Sie nicht alle gesetzlichen Anforderungen für 
den Arbeitsschutz kennen. Deshalb benötigen Sie zu Ihrer Unterstützung eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und eine Betriebsärztin bzw. einen Betriebsarzt. Für die Betreuung durch 
diese Fachleute gibt es unterschiedliche Formen. Die sogenannte „alternative Betreuung“ 
ist für Friseure besonders geeignet. Lassen Sie sich hierzu von der BGW beraten.

 
 
 

Alternative Betreuung

Unternehmerschulung:

Unternehmerin bzw. verantwortlicher Meister qualifiziert sich in Schulung und  
organisiert den betrieblichen Arbeitsschutz selbst 

plus bedarfsorientierte Betreuung

FRISEURHANDWERK
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Tipp

Fragen und Antworten rund um  
die alternative Betreuung
Wer bietet die alternative Betreuung an? 
Sie wird von Kooperationspartnern der BGW angeboten; es handelt sich dabei um Dienst-
leister für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung.

Wer sind die Kooperationspartner?
Zu den Kooperationspartnern zählen viele Friseurinnungen/Landesverbände oder Kreis-
handwerkerschaften, die einen eigenen sicherheitstechnischen oder betriebsärztlichen 
Dienst haben oder mit einem externen Dienstleister einen Rahmenvertrag über die Arbeits-
schutzbetreuung abgeschlossen haben. Darüber hinaus kooperieren auch viele selbststän-
dige Dienstleister für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung mit der BGW.

Wo finde ich Kooperationspartner?
Kooperationspartner sind unter www.bgw-online.de zu finden.

Warum muss ich mich überhaupt betreuen lassen?
Arbeitgeber müssen neben vielen anderen gesetzlichen Verpflichtungen auch die Verpflich-
tungen aus dem Arbeitsschutz befolgen. Die rechtlichen Anforderungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sind sehr umfangreich. Häufig ist über den „normalen Menschenver-
stand hinaus“ ein detailliertes Fachwissen erforderlich. Aus diesem Grund sieht der Gesetz-
geber mit dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) vor, dass jeder Arbeitgeber eine Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt bestellen muss. 

Was sind die Vorteile der alternativen Betreuung?
Die verantwortliche Meisterin und der verantwortliche Meister wird in den Schulungen über 
die Verpflichtungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz informiert und in die Lage versetzt, 
vieles selbst umzusetzen und zu gestalten. Im Rahmen der Schulung haben sie die Gelegen-
heit Fragen zu stellen und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Ob eine indi-
viduelle Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung durch eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit eine Betriebsärztin beziehungsweise einen Betriebsarzt eingekauft oder 
ob diese selbst erstellt wird, obliegt der eigenen Entscheidung.

tipp:
Mehr Informationen erhalten Sie unter www.bgw-online.de → „Betreuungsformen“ oder  
„Alternative bedarfsorientierte Betreuung“

FRISEURHANDWERK
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Wie kann ihr team sie beim Arbeits- und 
Gesundheitsschutz unterstützen?

Antwort

FRISEURHANDWERK
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tipp: 
Wo bekommen Sie Informationen, welche räumlichen Vorgaben Sie bei der Suche eines Salons berücksichtigen 
sollten?

•	 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, www.baua.de,  
Stichwort „Arbeitsstätten“

•	 Zuständiges Gewerbeaufsichtsamt bzw. Amt für Arbeitsschutz; auch diese  
Adressen werden auf der oben genannten Seite www.baua.de gelistet

•	 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW),  
www.bgw-online.de, Stichwort „Sichere Seiten“

•	 Handwerkskammern
•	 Friseurinnungen

Tipp
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